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1 Einleitung 
Derzeit wird das novellierte Fluglärmgesetz (FluLärmG) mit 
großem Aufwand und hoher Intensität vollzogen. Dabei 
werden für insgesamt 35 Flughäfen und Verkehrslandeplätze 
sowie für 17 militärische Flugplätze Lärmschutzbereiche 
festgesetzt. Im Vergleich zum alten Fluglärmgesetz haben 
sich Art und Umfang der Datenerfassung und Berechnungen 
erheblich erweitert. Gleichzeitig sind die Qualitätsanfor-
derungen und -sicherungsmaßnahmen deutlich umfang-
reicher geworden. Bei der Ermittlung der Lärmschutz-
bereiche sind in der Praxis verschiedene Probleme aufge-
treten. Die hierfür gefundenen Lösungen werden nach-
folgend vorgestellt. 

2 Ermittlung von Lärmschutzbereichen 
2.1 Datenerfassungssystem  

Die Ermittlung der Lärmschutzbereiche erfolgt auf der 
Grundlage detaillierter Angaben über den zukünftigen 
Flugbetrieb des jeweiligen Flugplatzes im „Datenerfassungs-
system (DES)“. Im Regelfall werden hierzu die im „Luft-
fahrthandbuch Deutschland“ (AIP Germany) veröffent-
lichten Flugrouten unter Verwendung von Flugspuraufzeich-
nungen (FANOMOS oder WEB-Stanly) stichprobenartig 
analysiert und in das DES aufgenommen. Dabei sollte sich 
die modellhafte Umsetzung von Art und Umfang des vor-
aussehbaren Flugbetriebs an einem akustischen Irrelevanz-
kriterium orientieren, d. h. eine „Umsetzung“ ist irrelevant, 
wenn sich der Pegel innerhalb des Lärmschutzbereiches um 
weniger als 0,1 dB auf keiner der 5-dB-Isolinien erhöht. 

• Flugplatzdaten (AzD 5.2) 
Die „Anleitung zur Datenerfassung über den Flugbetrieb 
(AzD)“ schreibt die Benutzung des Koordinatensystems 
UTM/ETRS89 vor. Die für den Vollzug des Fluglärm-
gesetzes zuständigen Länder verfügen jedoch zurzeit weder 
durchgehend über die solche Karten noch die entsprechen-
den Digitalen Geländemodelle (DGM). Wie bei der Um-
setzung der Umgebungslärmrichtlinie (VBUF) kommt daher 
häufig das Koordinatensystem GK3/Bessel zum Einsatz. Bei 
der Koordinatentransformation wird leicht übersehen, dass 
nicht nur die Koordinaten, sondern auch die Richtungen der 
Bahnen umgerechnet werden müssen. Bei der Umrechnung 
eines DGM muss zusätzlich neu gerastert werden. 

Abbildung 1: Landeschwelle und Startpunkt (Quelle OTSD) 

Im Gegensatz zur VBUF (alte AzB) haben die Landeschwel-
le und der Startpunkt auf einer Seite der Start- und 
Landebahn durch die Anbindung an das Rollbahnsystem 
nicht mehr die gleichen Koordinaten (s. Abb. 1). Die Ge-
samtlänge der Start- und Landebahn ergibt sich deshalb nur 
noch aus dem Abstand der Landeschwellen, während der 
Abstand der Startpunkte ca. 150 m kürzer ist. 

• Flugbewegungen (AzD 5.3) 
Häufig gibt es Diskussionen über die Zuordnung der einzel-
nen Flugzeugtypen (ATD) zur jeweiligen AzB-Luftfahr-
zeuggruppe. Die Auseinandersetzung wird besonders heftig 
bei Flugzeugtypen geführt, die aufgrund ihrer Masse an der 
Grenze zu einer anderen Luftfahrzeuggruppe liegen (z. B. 
Embraer 190). In diesen Zweifelsfällen spricht das Umwelt-
bundesamt Empfehlungen aus. Obwohl es trivial klingt, 
passiert es ferner immer wieder, dass die Anzahl der Starts 
und Landungen insgesamt oder flugzeugklassenspezifisch 
differieren. Es sollte daher auf die Übereinstimmung der 
Zahl der Starts mit der Zahl der Landungen geachtet werden. 

• Rollverkehr (AzD 5.4) 
Die Beschreibung des Rollverkehrs im DES hat oft den 
gleichen oder sogar noch einen größeren Umfang wie die 
Beschreibung des Flugverkehrs in der Luft, wirkt sich aber 
praktisch nicht auf die Größe des Lärmschutzbereichs aus. 
Gerade deshalb sollten bei der Modellierung des 
Rollverkehrs zum einen unbedingt die Hinweise 2.2.4 AzD 
beachtet, und zum anderen das „umgekehrte“ Teilstückver-
fahren (s. AzB 7.1.2) angewandt werden. Das bedeutet: 
Wenn sich die nächste Wohnbebauung in einem Abstand s 
vom Schwerpunkt der Abstellpositionen befindet, können 
alle Positionen in einem Umkreis von 0,1 * s zusammenge-
fasst werden. Aus Plausibilitätsgründen sollten jedoch deut-
lich mehr als nur eine Abstellposition im DES angegeben 
werden. 

• Flugbetrieb in der Luft (AzD 5.5) 
Bei der Überführung von Flugspuren in Streckenabschnitte 
(Geraden und Kurven) tritt oft die Frage auf, ob eine in der 
AIP angegebene Flugstrecke weiter unterteilt muss, und 
wenn ja, in wie viele Teilstrecken (s. Abb. 2). Grundsätzlich 
müssen alle relevanten Ab- und Anflugstrecken erfasst 
werden. Die mittlere Spur (backbone) wird unter Be-
achtung der Flugstreckenbeschreibung im AIP aus dem 
Maximum der Verteilung (möglichst akustisch gewichtet 
und/oder gefiltert nach Höhe / AzB-Luftfahrzeugklassen) 
aus hinreichend vielen Stützstellen bestimmt. Die Kurven-
radien sollten den Anforderungen der Verkehrsluftfahrt 
genügen, d. h. Querneigungswinkel < 25 0 und Drehge-
schwindigkeiten von ca. 30/s. Damit ergeben sich z. B. für 
Flugzeuge der AzB-Luftfahrzeugklasse S 5.2-S Kurven-
radien von > 1400 m. 
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Die Korridorbreite sollte möglichst mehr als 80 % der 
Flugbewegungen erfassen (Irrelevanzkriterium). 

 
Abbildung 2: Abflugroute unterteilt (Quelle OTSD) 
Bei Anflugstrecken treten zusätzliche Probleme auf. Beim 
Gegenanflug muss zum einen beim Eindrehen eine Archime-
dische Spirale vermieden werden, und zum anderen sollte 
ein hinreichender Überdeckungsgrad (> 20 %) der Korridor-
breiten modelliert werden. Gleichzeitig ist es im Standardfall 
erforderlich, den Zwischenanflugteil hinsichtlich Zwischen-
anflughöhe ho und Bogenlänge des Zwischenanflugsegmen-
tes Sz zu analysieren (s. Abb. 3). 

 
Abbildung 3: Zwischenanflugsegment-Analyse (Quelle DLR) 

Die Qualität der generierten DES dürfte sich mittelfristig 
weiter verbessern, da die DFS im Rahmen ihrer Aufgaben 
mittlerweile die Flugstreckenbeschreibungen auf Grundlage 
der Aufzeichnungen von Radarspuren erstellt, bzw. über 
eine Software zur Validierung verfügt und eigene DES-
Checklisten entwickelt hat. Besonders herauszuheben ist 
zudem, dass eine interne Abstimmung im Sinne des 
FluLärmG im Hinblick auf den zukünftigen Verlauf der 
Flugstrecken und/oder Flugverfahren erfolgt. 

• Bewegungsmatrix (AzD 6) 
Da der Einfluss der Sigma-Regelung auf die Ermittlung des 
Lärmschutzbereiches bei Werten von Kσ,Leq bis zu 1,5 dB 
immer relevant ist, sollte besondere Sorgfalt beim Ausfüllen 
der Matrizen gelegt werden. In der Praxis treten vier wesent-
liche Probleme auf. Erstens: Bei Auswertungen der Radar-
spuren differieren häufig die Gesamtanzahl der Starts und 
Landungen. Da im Regelfall keine Erkenntnisse über die 
Größe der Fehler vorliegen, sollten im Sinne einer Gleich-
verteilung die prozentualen Häufigkeiten auf den arithme-
tischen Mittelwert renormiert werden. Zweitens: Es liegen 
für weniger als sechs Jahre statistische Daten über die lang-
jährige Bahnnutzungsverteilung vor. Die Korrekturfaktoren 
ε für die Standardabweichung errechnen sich mittels der in-
versen t-Verteilung bei einem Vertrauensniveau von 95 % 
mit zwei Nachkommastellen (aufgerundet), d. h. 2 Jahre / 

1,62, 3 Jahre / 1,30, 4 Jahre / 1,18 und 5 Jahre / 1,12. 
Drittens: Innerhalb der letzten zehn Jahre hat bei einem 
Mehrbahnsystem eine Bahnerneuerung/-reparatur stattgefun-
den. Nach Ansicht der Autoren muss dies in den Matrizen 
ihren Niederschlag finden. Viertens: Ein Flugplatz erhält 
eine neue Start- und Landebahn. Die Bestimmung der 
Alpha-Werte der neuen Bahn erfolgt auf Grundlage 
(Summe = 1) der örtlichen Windrichtungsverteilung der be-
stehenden Start- und Landebahn(en). Insofern gleicht diese 
Situation derjenigen, bei der für ein Mehrbahnsystem nicht 
für alle Bahnen ausreichende statistische Daten vorliegen 
und deshalb die Matrizen entsprechend „aufgefüllt“ werden 
müssen. 

2.2 QSI-Schnittstelle 
Die QSI-Schnittstelle liegt mittlerweile in der Version 2009-
10.6 vor und wird stetig durch den NALS-Beirats-
Sonderausschuss „Qualitätsanforderung“ fortgeschrieben. Es 
zeigen sich jedoch immer noch kleinere Probleme, wie z. B. 
der Umgang mit der „NULL“, einer unsauberen 
Unterscheidung zwischen Luftfahrzeuggruppen und –
klassen, der Übergabe von Höhenangaben für die kleinen 
Propellerflugzeugklassen und eine sachgerechte Festlegung 
des verwendeten Koordinatensystems. 

2.3 Anleitung zur Berechnung von 
Lärmschutzbereichen (AzB) 

Auf Grundlage der importierten QSI-Datei erfolgt die Flug-
lärmberechnung nach AzB. Je nach Güte der Berechnungs-
software werden folgende Fehler erkannt: Luftfahrzeug hebt 
erst hinter dem Ende der Startbahn ab (z. B. bei S 3.2 b)-S 
oder S-MIL 1-S), Verlassen der Landebahn vor Ende der 
Verzögerungsstrecke, Flughöhe kollidiert beim Landeanflug 
mit dem Standardprofil oder Flughöhe über Platz wird bei 
Platzrunden nicht erreicht. Dabei konnte auch ein Tippfehler 
für die Geschwindigkeit der Hubschraubergruppe H 2.2 ge-
funden und berichtigt werden. Zwar sind die wesentlichen 
Interpretationslücken geschlossen worden [2], jedoch zeigt 
sich, dass der Testflugplatz nicht alle Möglichkeiten in der 
AzB insbesondere bei militärischen Flugplätzen abdecken 
konnte. Dies betrifft die Platzrunden (s. 6.3.3 AzB, letzten 
beiden Abs.) sowie Anflugstrecken mit vorgegebenem Hö-
henprofil und einem Zwischenanflugsegment (s. 5.5.8 AzD). 

3 Fazit 
Obwohl die 1. FlugLSV den Rahmen für die Berechnung 
vorgibt, kann sie kritisches Denken, intellektuelle Redlich-
keit und berufliches Können nicht ersetzen. Die Ermittlung 
eines Lärmschutzbereichs ist weder eine Routineaufgabe 
noch eine einfache mathematische Aufgabe, sondern bedarf 
detaillierter Kenntnisse über das Wesen der Datenerfassung 
und die Fluglärmberechnung. Die Qualität und Brauch-
barkeit der Ergebnisse hängen daher entscheidend vom 
Verständnis, der kritischen Analyse und der Integrität aller 
Beteiligten ab. (in Anlehnung an GUM, Kap. 3.4) 
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